
SATZUNGSATZUNG
DES  HANSEMERKUR  PRE I S  FÜR  K INDERSCHUTZ

Preisträger
Ausgezeichnet werden soll das Wirken ein zelner Personen, Gruppen,
Vereine, Bür ger initiativen oder Institutionen in Deutsch land. Das zu
würdigende Wir ken soll eine beson de re Leistung dar stel len, die weit
über das übliche Enga ge ment und die beruflichen Pflichten hinaus-
geht und von übergreifender, weg wei sender Bedeutung ist. Das prä-
 mierte Wirken muss im psycho-sozialen, gesell schaft lichen oder
medizinischen Bereich helfend oder vor beugend sein, und zwar in
einem Zeitraum, der nicht län ger als zwölf Monate, von der Prämie-
 rung an gerechnet, zurück liegt.

Trägerschaft
Stifter des HanseMerkur Preises für Kinder schutz sind die Unterneh-
men der Han seMer kur Versicherungsgruppe, Hamburg. Es kann zu-
sätzlich ein För der  kreis gebildet werden, der die Ziele der Präambel
unterstützt. Die Durch führung dieses Status obliegt der Han seMerkur
Krankenversiche rung AG.

Jury
Die jährliche Preisentscheidung wird von ei ner mindestens fünfköpfi-
gen Jury ge trof fen, de ren Vorsitzender und Mitglie der vom Stifter auf
jeweils ein Jahr be rufen werden. Eine Wie derberufung ist möglich. Die
Jury kann sich eine Ge schäftsord nung geben. Die Jury ist an Wei sun-
gen des Stifters nicht gebunden.

Vorschlagswesen
Jede Person und Institution ist berech tigt, für die Verleihung der Jury
Vor schläge einzurei chen. Die Vor schläge sind zu begründen. Die Jury
ist an die Vorschläge nicht gebunden, son  dern kann aufgrund eigener
Vor schläge ent scheiden.

Preis
Der HanseMerkur Preis für Kinder schutz be steht aus einer Ehrenur-
kunde sowie einer Geld zuwendung in verän derlicher Höhe. Die se
Geldzuwendung versteht sich als Förde rung der ausge zeichneten Tä-
tigkeit des Preis trägers und soll hierfür verwendet werden. Die tat-
sächliche Verwendung ist dem Stifter gegenüber nach  zuweisen. Die
Jury kann den Preis ggf. teilen oder nicht ver geben, wenn keine Per-
son oder Instit u tion als preiswürdig erkannt werden sollte. Wenn der
volle Preis nicht verge ben wird, steht der nicht ver brauch te Teil des
Preises zusätzlich im näch sten Jahr zur Verfügung. Die Jury kann
au ßer dem ehrende Anerken nungspreise aus spre chen.

Verleihung
Die Verleihung des Preises findet im Rahmen einer jährlichen Veran-
staltung statt, die in en ger Beziehung zur Ziel setzung dieses Prei ses
steht. Ein Mit glied der Jury soll die Grün de darlegen, die zu der Ent-
scheidung geführt ha ben. Der Name des Preisträgers und die Be grün-
dung für die Preisvergabe werden ver öffentlicht.

Sonstiges
Zweifelsfragen bei der Auslegung dieses Sta tuts sowie über Ände-
rungen dieses Statuts oder den Fortbestand des HanseMerkur Preises
für Kinderschutz ent scheiden die Stif ter des Preises. Die Jury kann aus
besonderen Gründen Emp feh lungen für eine von den Be stim  mungen
dieses Statuts abweichende Vergabe des Preises geben.

Hamburg, im Oktober 1995




